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L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

80/06 Bodenreform

Norm

AVG §38;

FlVfGG §15;

FlVfGG §33;

FlVfGG §34;

FlVfGG §35;

FlVfLG Tir 1996 §33 Abs2 litc Z2;

FlVfLG Tir 1996 §69;

FlVfLG Tir 1996 §73 litd;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Im mit E vom 15. September 2011, 2011/07/0192, beendeten Verfahren hatte der VwGH zu prüfen, ob trotz eines

o=enen Regulierungsverfahrens eine Feststellung der Gemeindegutseigenschaft der AG getro=en werden könnte, die

sich auf Bestimmungen (§§ 69 und 73 lit d Tir FlVFLG 1996) stützte, die nur außerhalb eines Regulierungsverfahrens

zulässigerweise zur Anwendung gelangten. In diesem Zusammenhang vertrat der VwGH die Ansicht, dass die

QualiAkation der AG als Hauptfrage nicht außerhalb des Regulierungsverfahrens, sondern innerhalb des (hier: noch

o=enen) Regulierungsverfahrens zu klären ist. Dessen ungeachtet ist jede Behörde im Rahmen des § 38 AVG aber

befugt, im Zuge einer Vorfragenentscheidung die Frage der QualiAkation der Agrargemeinschaft als

Gemeindegutsagrargemeinschaft aus eigenem zu prüfen.Im mit E vom 15. September 2011, 2011/07/0192, beendeten

Verfahren hatte der VwGH zu prüfen, ob trotz eines o=enen Regulierungsverfahrens eine Feststellung der

Gemeindegutseigenschaft der AG getro=en werden könnte, die sich auf Bestimmungen (Paragraphen 69 und 73 Litera

d, Tir FlVFLG 1996) stützte, die nur außerhalb eines Regulierungsverfahrens zulässigerweise zur Anwendung gelangten.

In diesem Zusammenhang vertrat der VwGH die Ansicht, dass die QualiAkation der AG als Hauptfrage nicht außerhalb

des Regulierungsverfahrens, sondern innerhalb des (hier: noch o=enen) Regulierungsverfahrens zu klären ist. Dessen

ungeachtet ist jede Behörde im Rahmen des Paragraph 38, AVG aber befugt, im Zuge einer Vorfragenentscheidung die

Frage der Qualifikation der Agrargemeinschaft als Gemeindegutsagrargemeinschaft aus eigenem zu prüfen.
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